
In dieser Woche beschäftigte sich der Deutsche
Bundestag mit einer schwierigen bioethischen Frage-
stellung. In einer über zweieinhalbstündigen Debatte
ging es um den künftigen Umgang mit der Prä-
implantationsdiagnostik (PID). Eine Neuregelung zu
dem umstrittenen Verfahren, bei dem im Reagenz-
glas erzeugte Embryonen vor der Einpflanzung in
den Mutterleib auf etwaige Krankheiten untersucht
und eventuell verworfen werden, ist nach einer Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom Juli
2010 notwendig geworden. Das Gericht hatte ent-
schieden, dass die PID nach dem 1991 in Kraft ge-
tretenen Embryonenschutzgesetz nicht verboten ist,
sie aber nur bei schwerwiegenden genetischen Schä-
den für zulässig erklärt. Eine eindeutige gesetzgebe-
rische Grundentscheidung, ob und inwieweit die PID
in Deutschland Anwendung finden soll, steht jedoch
nach diesem Urteil noch aus.
Der Debatte über diese Grundentscheidung, die an
diesem Donnerstag in erster Lesung im Deutschen
Bundestag ihren Anfang nahm, liegen drei als Grup-
penanträge eingebrachte Gesetzentwürfe zur PID
zugrunde, die von einem strikten Verbot bis zu einer
eingeschränkten Zulassung der Methode reichen.
Mehr als zwei Drittel der Mitglieder des Deutschen
Bundestages haben bislang für je einen der drei Ge-
setzentwürfe ihre Unterstützung erklärt. Die nun be-
gonnene Debatte wird denen, die noch keine Ent-
scheidung getroffen haben, sowie der Öffentlichkeit
eine umfassende Sicht auf die ethischen und gesell-
schaftspolitischen, medizinischen und rechtlichen
Aspekte der PID ermöglichen.
Wie sehen die drei Gesetzentwürfe im Einzelnen
aus: Der Gesetzentwurf zum Verbot der PID sieht
ein umfassendes gesetzliches Verbot der Durchfüh-
rung der PID an menschlichen Embryonen vor. Im
Antragstext heißt es: „Die Anwendung der PID ge-
fährdet die Akzeptanz gesellschaftlicher Vielfalt und
erhöht den sozialen Druck auf Eltern, ein gesundes
Kind haben zu müssen. Dem liegt der Anspruch
zugrunde, zwischen lebenswertem und -unwertem

Leben unterscheiden zu können. Die Werteordnung
des Grundgesetzes bestimmt ausdrücklich, dass jeder
Mensch den gleichen Anspruch auf Würde und die
gleichen und unveräußerlichen Rechte auf Teilhabe
besitzt. Dieses Wertegefüge würde durch die Zulas-
sung der PID nachhaltig beschädigt werden. Aus
ethischen und gesellschaftspolitischen Gründen ist
die PID daher abzulehnen.“
Der Gesetzentwurf zur Regelung der PID tritt für
eine Zulassung der PID ein, wenn aufgrund der ge-
netischen Disposition der Eltern für deren Nachkom-
men eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine schwer-
wiegende Erbkrankheit besteht oder die PID zur
Feststellung einer schwerwiegenden Schädigung des
Embryos vorgenommen wird, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zu einer Tot- oder Fehlgeburt führen
würde. Die Anhänger dieses Antrages argumentieren
mit dem Gerichtsurteil vom 6. Juli 2010: „Mit sei-
nem Urteil hat der Bundesgerichtshof festgestellt,
dass die PID zur Entdeckung schwerer genetischer
Schäden des künstlich erzeugten Embryos nach gel-
tendem Recht unter bestimmten Voraussetzungen
straffrei ist. Dabei hat der Bundesgerichtshof darauf
hingewiesen, dass es widersprüchlich wäre, einer-
seits die belastenden Schwangerschaftsabbrüche
nach § 218 a Abs. 2 StGB straffrei zu lassen und
andererseits die PID, die auf einem weitaus weniger
belastenden Weg dasselbe Ziel verfolgt, bei Strafe zu
untersagen.“
Der Gesetzentwurf zur begrenzten Zulassung der
PID sieht eine Zulassung der PID vor, wenn bei den
Eltern eine genetische Disposition diagnostiziert
wird, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Schädi-
gung des Embryos zur Folge hat, die zur Tot- oder
Fehlgeburt oder zum Tod im ersten Lebensjahr füh-
ren kann. Zudem muss vor der Diagnostik eine Bera-
tung angeboten werden.
Da alle drei Anträge in der Bundestagsdebatte von
Abgeordneten aller Fraktionen mitgetragen wurden,
galt die sonst übliche Fraktionsdisziplin bei dieser
bioethischen Fragestellung nicht.
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Kurznachrichten

Ordnungsgeld für Abgeordnete
Nachdem der Ausschuss für Wahlprüfung, Immu-
nität und Geschäftsordnung des Bundestages den
Weg frei gemacht hat für die Einführung eines Ord-
nungsgeldes gegen Abgeordnete, die Sitzungen im
Parlament stören, stand in dieser Woche in erster
Lesung das „Neunundzwanzigste Gesetz zur Ände-
rung des Abgeordnetengesetzes – Einführung eines
Ordnungsgeldes“ zur Beratung im Parlament an.
Mit dem Gesetz reagiert der Deutsche Bundestag
auf wiederholte Ordnungsstörungen der Linksfrak-
tion im Plenum. In dem von den Koalitionsfraktio-
nen zusammen mit der SPD eingebrachten Antrag
heißt es: „Die derzeit nach der Geschäftsordnung
des Bundestages möglichen Ordnungsmaßnahmen
bei Störungen der Plenarsitzungen des Bundestages
durch einzelne oder mehrere Abgeordnete haben
sich in Einzelfällen als zu wenig effektiv und aus-
differenziert erwiesen“. Das neue Gesetz
eröffnet zukünftig die Möglichkeit gegen Abgeord-
nete, die Sitzungen des Deutschen Bundestages
stören, ein Ordnungsgeld in Höhe von 1.000 Euro,
im Wiederholungsfall in Höhe von 2.000 Euro zu
erheben. Die Maßnahme kann vom jeweils sit-
zungsleitenden Präsidenten bei einer "nicht nur ge-
ringfügigen Verletzung der Ordnung oder der Wür-
de des Bundestages" verhängt werden. Sie bewegt
sich oberhalb des Ordnungsrufes und unterhalb des
Sitzungsausschlusses.

Vormundschafts- und Betreuungsrecht
Mit dem in dieser Woche abschließend beratenen
“Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und
Betreuungsrechts“ werden Konsequenzen aus wie-
derkehrenden Fällen von Kindesmisshandlungen
und –vernachlässigungen gezogen. Im Kern geht es
bei der Reform darum, die Notwendigkeit eines
ausreichenden persönlichen Kontakts eines Vor-
munds zu seinem Mündel (minderjährige Person,
die unter Vormundschaft steht) ausdrücklich ge-
setzlich zu verankern, um so dessen Pflege und Er-
ziehung wirksamer gewährleisten zu können. Un-
tersuchungen haben aufgedeckt, dass auch der für
die betroffenen Kinder bestellte Vormund diese
nicht vor Gefährdungen, die häufig von ihrem un-
mittelbaren Umfeld ausgingen, geschützt hatte.
Deshalb wird das Erfordernis eines ausreichenden
persönlichen Kontakts zwischen Vormund und
Mündel mit Berichtspflicht gesetzlich verankert
und die Pflicht des Vormunds zur Pflege und Erzie-
hung des Mündels im Gesetz stärker hervorgeho-

ben. Ferner sollen die Fallzahlen in der Amtsvor-
mundschaft auf höchstens 50 Vormundschaften je
Mitarbeiter begrenzt werden.

Berufsbildungsbericht 2011
In dieser Woche stellte Bundesbildungsministerin
Annette Schavan den von ihr vorgelegten und vom
Bundeskabinett beschlossenen Bundesbildungsbe-
richt 2011 im Deutschen Bundestag vor.
„Geprägt vom demografisch bedingten Bewerber-
rückgang, der Zunahme der Zahl betrieblicher Aus-
bildungsverträge, der Verringerung der Zahl der
Altbewerber und der Zahl junger Menschen im
Übergangssystem“ hat sich dem Bericht zufolge
„die Ausbildungslage 2010 […] für Ausbildungs-
bewerber und Ausbildungsbewerberinnen weiter
verbessert“. Zum Ende des Ausbildungsjahres 2010
bestand ein Überschuss an unbesetzten Ausbil-
dungsstellen. Gleichzeitig gestaltet sich der Ein-
stieg in die Ausbildung für eine nicht zu unterschät-
zende Zahl von Jugendlichen dennoch schwierig.
Der Bericht nennt zudem als zentrale Herausforde-
rungen zur künftigen Fachkräftesicherung den de-
mografisch bedingten Rückgang von Schulabgän-
gern, den Zugang für junge Menschen aus dem
Übergangssystem in berufliche Bildung, die Attrak-
tivitätssteigerung der dualen Ausbildung und die
Berücksichtigung europäischer und internationaler
Entwicklungen bei der Gestaltung der nationalen
Berufsbildungspolitik.

Ausweitung der LKW-Maut
Abschließend hat der Deutsche Bundestag in dieser
Woche über einen von der Bundesregierung vorge-
legten Gesetzentwurf zur Neuregelung der maut-
rechtlichen Vorschriften für Bundesfernstraßen be-
raten. Dabei geht es insbesondere darum, die bis-
lang nur auf Autobahnen geltende Maut für schwe-
re Nutzfahrzeuge auch auf vierspurige Fernstraßen
auszudehnen, die unmittelbar an eine Autobahn
angebunden sind oder in der Anlage des Gesetzes
genannt werden.

Zitat
«Stuttgart 21 zeigt: Es ist eine Liebesheirat mit ge-
trennten Betten.» (Baden-Württembergs designier-
ter Ministerpräsident Kretschmann (Grüne), der die
Koalition mit der SPD bisher als «Liebesheirat»
bezeichnete.)

Josef Rief, MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Büro (030) 227 – 71905   (030) 227 – 76060 
josef.rief@bundestag.de www.josef-rief.de

Wahlkreisbüro:
Braithweg 27, 88400 Biberach
 (07351) 1 57 30   (07351) 1 57 31 

Heimatanschrift:
Bergwalden 1
88486 Kirchberg/Iller Seite 2

15.04.2011



In eigener Sache
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13.04.2001 Pressemitteilung: Josef Rief: Versi-
cherte sollen von ihrem Wahlrecht Gebrauch
machen

Der Biberacher CDU-Bundestagsabgeordnete

Josef Rief ruft zur Teilnahme an den Sozialversi-

cherungswahlen auf. Die Wahl der Selbstverwal-

tungsorgane der deutschen Sozialversicherungen

startet in dieser Woche und dauert bis zum 1.

Juni 2011. Derzeit werden die Unterlagen an

Wahlberechtigte versendet.

Versicherte bei der Deutschen Rentenversiche-

rung Bund und bei den gesetzlichen Krankenver-

sicherungen BARMER GEK, TK, DAK, KKH-Allianz, hkk-Erste Gesundheit, BKK Ernst & Young und

HypoVereinsbank BKK erhalten in diesen Tagen die Wahlunterlagen und können ihre Vertreter in der

Selbstverwaltung wählen. Hinzu können noch Sozialversicherungsträger kommen, die zum 1. Januar 2011

fusioniert haben und daher zu einem späteren Zeitpunkt wählen.

Josef Rief: "Ich bitte die Versicherten, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Denn schließlich hat die

Selbstverwaltung viel Macht. Und Personen die Macht haben, sollten auch in demokratischen Wahlen zu

ihrem Amt kommen." So setze die Selbstverwaltung den Haushaltsplan und Unfallverhütungsvorschriften

fest, entschiede über Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen und vieles mehr.

"Die Mitglieder der Selbstverwaltung sollten für ihre Arbeit mit einem klaren Mandat der Versicherten aus-

gestattet sein. Daher muss das Ziel sein, die Wahlbeteiligung deutlich zu steigern," so Rief. Bei der letzten

Wahl 2005 lag sie lediglich bei rund 31 Prozent.

Hintergrund: Bei den Sozialwahlen wählen Versicherte und Arbeitgeber jeweils ihre Vertreter in das Gre-

mium der Selbstverwaltung in Renten-, Kranken-, und Unfallversicherung. Wahlberechtigt sind Beitrags-

zahler und Rentner der Deutschen Rentenversicherung Bund und Mitglieder der Ersatzkassen die über 16

Jahre alt sind und in der Europäischen Union, der Schweiz, Island, Liechtenstein oder Norwegen wohnen.

Weitere Informationen zu den Sozialversicherungswahlen sind abrufbar unter

www.sozialversicherungswahlen.de oder www.sozialwahl.de.

Termine:

15.04.2011 - Veranstaltung beim Arbeitskreis Entwicklungspolitik in Biberach, Gemeindezentrum St.
Martin, Kirchplatz 3-4, Millenniumsziele und Agrarpolitik, 20.00 Uhr

16.04.2011 - Eröffnung Martinusweg Bonlanden-Ochsenhausen mit Bischof Fürst, 9.00 Uhr

18.04.2011 - CDU - Landesvorstand, Stuttgart

19.04.2011 - CDU - Kreisparteitag, Fischbach, 19.30 Uhr

20.04.2011 - CDU - Kreisvorsitzendenkonferenz, Stadthalle Leonberg, 18.30 Uhr


